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Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses VII - Etting

Am Mittwoch, 11.03.2015 findet um 19:30 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Bezirksausschusses VII – Etting statt. Veranstaltungsort: Nebenzimmer der 
Sportgaststätte Etting.

Tagesordnungspunkte:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 02.12.2014

2. Mitteilungen/Schreiben/Anfragen der Stadtverwaltung
Ausbau eines Rad- und Gehweges in der Hepberger Straße „Am Berg“  −
und Kipfenberger Straße
St.-Michael-Straße (Staatsstraße 2235) – Querungshilfe am Ortsende  −
Richtung Gaimersheim
Schulwegsicherheit an der Kreuzung Kipfenberger – Faberstraße −
Sondernutzung Tische und Stühle Bäckerei Sipl Ingolstadt, St.-Michael- −
Str. 6
Poller am Parkplatz Sportheim/Parksituation „Im Fürst“ −
Mitteilungsschreiben der INKB −
Schreiben Bürgeranliegen −

3. Überblick/Ergebnisse der letzten Sitzung
Offene/erledigte Punkte aus den letzten Sitzungen −
Offene Maßnahmen der Stadtverwaltung −

4. Bürgerhaushalt 2015/2016
Plan und Kostenaufstellung für eine Boulebahn im Freizeitgelände/Kip- −
fenberger Straße
Bepflanzung am Hundeübungsplatz (Kipfenberger Straße) −
Haushaltsmittel Bürgerhaushalt 2016 −
Anträge für den Bürgerhaushalt 2015/2016 −

5. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Jürgen Hammer, Herenäusstr. 1, 85055 Ingolstadt-Etting

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses II - Nordwest

Am Donnerstag, 12. März 2015 findet um 19.30 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksausschusses II - Nordwest statt. Der Veranstaltungsort ist der 
Stadtteiltreff Pfitznerstraße 19 a, 85057 Ingolstadt 

Tagesordnung:

1. Bürgerhaushalt

 Anträge
 Kita Kinderquelle: Zuschuss zum Einbau einer „Wasserwerkstatt“ −

2. Anfragen und Antworten der Verwaltung 

3. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Johann Lang, Gabelsbergerstr. 28a, 85057 Ingolstadt

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses IX – Mailing-Feldkirchen

Am Donnerstag, 12.03.2015 findet um 20:00 Uhr eine öffentliche Sitzung 
des Bezirksaus-schusses IX – Mailing-Feldkirchen statt. Der Veranstaltungs-
ort ist der Saal der Sportgast-stätte des TSV Mailing-Feldkirchen, Am Him-
melreich 15. 

Tagesordnung:

1. Verlesen der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung in Stich-
punkten mit Beschlussfassung und Auslegung während der Sitzung

2. Stellungnahme der Stadt zu Anträgen des Bezirksausschusses

3. Info zum Ausbau der Tannenstraße mit Wendehammer

4. Allgemeine Anträge der Bezirksausschussmitglieder und der Bürger 
im Stadtteil Mailing-Feldkirchen

5. Verschiedenes

Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Michael Oblinger, Hadergasse 19, 85055 Ingolstadt

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses IV - Südost

Am Mittwoch, 18.03.2015 findet um 19:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Bezirksausschusses IV – Südost statt. Der Veranstaltungsort ist im Gasthaus 
Stangl, Rothenturm

Tagesordnung:

Vorgesehene Tagesordnung

1. Gehwegausbau Unsernherrner Str., Küferinstr., Utzschneiderstr., Flur-
weg und Messerschmidtstr.

2. Anliegen anwesender Bürger

3. Sichtprobleme in der Martin-Hemm-Str.

4. Mitteilungen der Stadt Ingolstadt
Info zum Bürgerhaushalt 2016 −
Mitteilung der INVG −
Parkprobleme an der Kita „Vier Elemente“ −

5. Verschiedenes

Bezirksausschussvorsitzende: 
Frau Christine Einödshofer, Spielfeldstr. 6, 85053 Ingolstadt

(Bau-) Genehmigungsverfahren bei der 
Stadt Ingolstadt (Az.:00543 15 09)

Vorhaben/Betreff:  Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäusern mit  
insges. 30 WE, 
Tiefgarage, 7 oberirdischen  
Stellplätzen und Freiflächengestaltungsplan

Grundstück: Ingolstadt, Egerlandstraße

Gemarkung: Ingolstadt 

Flur-Nr.:  5078/8

Am 25.02.2015 wurde für das o.a. Bauvorhaben die Erteilung einer Geneh-
migung beantragt.

Allen benachbarten Grundstückseigentümern wird hiermit Gelegenheit 
gegeben, die o.a. Planunterlagen beim Bauordnungsamt der Stadt Ingol-
stadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-2222) innerhalb der 
nächsten 14 Tage zu den üblichen Geschäftsstunden einzusehen. Rechts-
grundlage für diese Veröffentlichung ist die analoge Anwendung des Art. 
66 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).

Baugenehmigung der  
Stadt Ingolstadt (Az.:00255-15-09)

Vorhaben/Betreff:  Neubau eines Büro- und Wohngebäudes (4 WE)mit 
2 Einzelgaragen

Grundstück: Ingolstadt, Feldkirchener Straße 22a

Gemarkung: Ingolstadt

Flur-Nr.:  3994/12

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Bescheid 
vom 26.02.2015). Geplant ist der Neubau eines Büro- und Wohngebäudes 
(4 WE) mit 2 Einzelgaragen.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benachbar-
ten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, dass 
die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der Stadt In-
golstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu den übli-
chen Geschäftsstunden eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für 
diese Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen 
Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheids bei 
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, 
die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen 
und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 
Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder Abschrift bei-
fügen. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beifügen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver- −
waltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl. S. 390) wurde das Wi-
derspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. −

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich- −
ten seit 01. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.

Jahreshauptversammlung  
Jagdgenossenschaft Winden

Am Freitag, 27.03.2015, findet um 19.30 Uhr im „Lenzhäusl“ in Winden die 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Winden statt.

Hierzu sind alle Eigentümer und Nutznießer von jagdbaren Grundstücken 
im Ortsteil Winden mit ihren Partnern eingeladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Bekanntgabe der Niederschriften, Kassenbericht, Berichte 
der Kassenprüfer, des Jagdvorstehers und des Wegebaumeisters

2. Verwendung des Jagdpachtschillings

3. Neuwahlen der Vorstandschaft

4. Wünsche und Anträge

Dienstversammlung Freiwillige 
Feuerwehr Ingolstadt-Stadtmitte

Sehr geehrte Feuerwehr-Kameradinnen und Kameraden, wir laden Euch 
zur ordentlichen Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ingol-
stadt-Stadtmitte. Sie findet am Sonntag, den 15. März 2015, um 10.00 Uhr 
im Lehrsaal 1 der Hauptfeuerwache statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Grußwort des Leiters der Feuerwehr

3. Bericht des Stadtbrandrates

4. Beförderungen, Ehrungen

5. Verschiedenes, Anträge

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen in Uniform.

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Ingolstadt, Hoch- und Tiefbaureferat, Spitalstraße 3, 85049 In-
golstadt, Tel. (0841) 305-2440, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingol-
stadt.de, beabsichtigt folgende Leistung nach VOB/A zu vergeben:

Neubau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen 
Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof Nr. 66-017-2015

Einreichungstermin: 26.03.2015 um 10:30 Uhr, 
Ausführungsort: Ingolstadt

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hoch- und Tiefbaureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingol-
stadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingol-
stadt.de beabsichtigt folgende Leistung nach VOL/A zu vergeben:

Grund- und Mittelschule Friedrichshofen - Ingolstadt: Unterhalts- und 
Grundreinigung Nr. 64-011-2015 
2 Besichtigungstermine (einer davon verpflichtend) siehe Vergabe-
plattform

Einreichungstermin: 13.04.2015 um 24:00 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hoch- und Tiefbaureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingol-
stadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingol-
stadt.de beabsichtigt folgende Leistung nach VOL/A zu vergeben:

GS Münchener Straße (St. Anton) Ingolstadt:
Unterhalts- und Grundreinigung Nr. 64-003-2015
2 Besichtigungstermine (einer davon ver-
pflichtend) siehe Vergabeplattform

Einreichungstermin: 13.04.2015 um 24:00 Uhr, 
Ausführungsort: Ingolstadt

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Erhebung eines Erschließungsbeitrages
Folgende Teilmaßnahmen wurden abgeschlossen: 

Straße von bis Teilmaßnahmen

Am Franziskanerwasser Kälberschüttstraße Am Auwaldsee Beleuchtungseinrichtung

Gemäß Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung werden da-
her für o.g. Maßnahmen Erschließungsbeiträge erhoben, sobald die Vor-
aussetzungen für die Verteilung des Aufwandes vorliegen.

Im Zuge der Kostenspaltung.

Entleerungstermine der Abfallbehältnisse in den 
Stadtbereichen,in denen die Bürger ihre Tonnen 

selbst zur Entleerung bereitstellen müssen
In bestimmten Stadtbereichen müssen die Bürger ihre Abfallbehältnisse 
selbst zur Entleerung bereitstellen. Für diese Bereiche werden daher die 
Entleerungstermine der Abfallbehältnisse bekanntgegeben. Verschiebun-
gen aufgrund eines Feiertages sind in der unten stehenden Tabelle durch 
Fettdruck gekennzeichnet.

Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmülltonne ge-
leert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.

Die Termine im einzelnen:

Stadtteile 
ohne Service

Entlee-
rungstag

Restmüll Biomüll Papier

Zuchering Montag 09.03., 23.03. 16.03., 28.03. 28.03., 25.04.

Mailing, 
Feldkirchen

Montag 16.03., 28.03. 09.03., 23.03. 16.03., 13.04.

Winden, 
Oberbrun-
nenreuth, 
Unterbrun-
nenreuth, 
Spitalhof

Dienstag 10.03., 24.03. 17.03., 30.03. 30.03., 27.04.

Irgertsheim, 
Pettenhofen

Dienstag 17.03., 30.03. 10.03., 24.03. 24.03., 21.04.

Mühl-
hausen, 
Dünzlau

Dienstag 17.03., 30.03 10.03., 24.03. 24.03., 21.04.

Gerolfing  
(nördl 
Wilhelm-
Busch-Str.)

Dienstag 17.03., 30.03. 10.03., 24.03. 24.03., 21.04.

Gerolfing 
(restliches 
Gebiet)

Mittwoch 18.03., 31.03. 11.03., 25.03. 25.03., 22.04.

Etting Mittwoch 11.03., 25.03. 18.03., 31.03. 11.03., 09.04.

Hagau Donnerstag 12.03., 26.03 05.03., 19.03. 05.03., 01.04

Oberhaun-
stadt,  
Müllerbad

Donnerstag 12.03., 26.03. 05.03., 19.03. 12.03., 10.04.

Unterhaun-
stadt

Freitag 13.03., 27.03. 06.03., 20.03. 13.03., 11.04.

Seehof Freitag 06.03., 20.03. 13.03., 27.03. 13.03., 11.04


